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Einladung

Am Montag, 08.02.2021, findet um 19:30 Uhr im eine öffentliche

Sitzung des Umweltausschusses

Videokonferenz (https://tornesch.goes-virtual.de/b/amt-7rs-ken-wll) statt, zu der ich einlade.

Die Tagesordnung mit den öffentlichen Vorlagen können während der Öffnungszeiten im
Rathaus Tornesch sowie im Internet unter www.tornesch.de eingesehen werden.

Tagesordnung

TOP Betreff Vorlage 
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, 
Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.11.2020   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   
5 Bericht der Verwaltung   VO/21/335

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
7 Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern   VO/20/063

8 Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern | Auf-
fahrt zum Parkdeck   VO/20/064

9 Ausweitung des Begegnungsradius im Bereich der Tunnel-Ein- und Ausfahrt   VO/20/065

10 Ersatzpflanzungen Moorreger Weg   VO/21/334

11 Weiteres Vorgehen zur Ortskernentwicklung   VO/21/336

12 Bericht aus den Arbeitskreisen   

Nicht öffentlicher Teil
13 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

Fragen zur Einwohner*innenfragestunde können bis zum Tag der Sitzung schriftlich oder per
E-Mail an Oliver Kath, Wittstocker Str. 7, 25436 Tornesch, oliver.kath@tornesch.de einge-
reicht werden.

Tornesch, den 2. Februar 2021
gez. Dagmar Sydow-Graen
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Sitzung des Umweltausschusses
Gremium: Umweltausschuss
Sitzungstermin: Montag, 08.02.2021, 19:30 Uhr
Ort, Raum: als Videokonferenz ( https://tornesch.goes-virtual.de/b/amt-7rs-ken-wll )

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die 
Tagesordnung

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.11.2020

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

5 Bericht der Verwaltung VO/21/335

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

6.1 Anfrage der CDU-Fraktion
Kompostieranlage Kummerfelder Weg

VO/21/342

7 Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern VO/20/063

8 Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern | 
Auffahrt zum Parkdeck

VO/20/064

9 Ausweitung des Begegnungsradius im Bereich der Tunnel-Ein- und 
Ausfahrt

VO/20/065

10 Ersatzpflanzungen Moorreger Weg VO/21/334

11 Weiteres Vorgehen zur Ortskernentwicklung VO/21/336

12 Bericht aus den Arbeitskreisen
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Nichtöffentlicher Teil

13 Anfragen von Ausschussmitgliedern
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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Umweltausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Die Vorsitzende des
Umweltausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Oliver Kath
Zimmer: 111  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-313
Fax: 04122-9572-333
E-Mail:        oliver.kath@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 21.01.2021

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer 

öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses

am Montag, den 08.02.2021 um 19:30 Uhr ein. Die Sitzung findet als Videokonferenz statt 
(https://tornesch.goes-virtual.de/b/amt-7rs-ken-wll). 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss 
über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.11.2020   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   
5 Bericht der Verwaltung   VO/21/335

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

7 Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfah-
rern   VO/20/063

8 Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfah-
rern | Auffahrt zum Parkdeck   VO/20/064

9 Ausweitung des Begegnungsradius im Bereich der Tunnel-Ein- 
und Ausfahrt   VO/20/065

10 Ersatzpflanzungen Moorreger Weg   VO/21/334
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11 Weiteres Vorgehen zur Ortskernentwicklung   VO/21/336

12 Bericht aus den Arbeitskreisen   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

13 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

Einwohnerfragen können bis zum Tag der Sitzung schriftlich oder per E-Mail an die Ge-
schäftsstelle des Ausschusses (Kontaktdaten siehe oben) eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dagmar Sydow-Graen
Vorsitzende
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/21/335

öffentlich
14.01.2021

Oliver Kath

Oliver Kath

Bericht der Verwaltung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Anträge zur Förderrichtlinie Radverkehr beim Kreis Pinneberg

Im Umweltausschuss am 21.09.2020 wurde beschlossen, dass die Stadt Tornesch zwei 
Radverkehrsmaßnahmen zur Förderung im Rahmen der Förderrichtlinie Radverkehr des 
Kreises Pinneberg beantragt. Der Ausbau des Wirtschaftsweges Kleine Twiete zwischen In 
de Hörn und der Ortsgrenze Uetersens wurde vom Kreis positiv bewertet und der Förderbe-
scheid erteilt. Eine Förderung für Markierungsarbeiten im Zuge der Aufhebung der Nutzungs-
pflicht der Sonderwege für Radfahrende an der L 107 ist hingegen nicht bescheinigt worden, 
weil die verkehrliche Notwendigkeit in Abwägung mit den anderen vorliegenden Zuwen-
dungsanträgen als geringer bewertet wurde. 

Schnellbuslinie und Anruf-Sammel-Taxi

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 haben die Schnellbuslinie X66 sowie das Anruf-
Sammel-Taxi den Betrieb aufgenommen.

Die Schnellbuslinie verkehrt zwischen dem Buttermarkt bzw. Klostermühle in Uetersen und 
dem Tornescher Bahnhof an den Wochentagen je Richtung zweimal die Stunde. Neu ist zu-
dem auch, dass die X66 vom Bahnhof Tornesch weiter als Linie 6668 fungiert und die Fahrt 
entweder ins Gewerbegebiet Oha oder nach Esingen fortsetzt.

Durch die Einführung des Anruf-Sammel-Taxis (Linie 6669-AST) werden nunmehr die bisher 
noch vom ÖPNV erschlossenen Gebiete im Esinger Moor angebunden. Der Fahrtwunsch ist 
über die KViP (Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH), der Betreiberin der Linie, unter 
der Nummer 04122 / 90 98 - 45 bis zu einer Stunde vorher angemeldet werden. Der Fahr-
preis liegt für Erwachsene bei 2 €, für Kinder bei 1,50 €. Am Wochenende wird auch Esingen 
hierüber angebunden.

 

TOP 5
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine

Änderungshistorie:
Datum: Bearbeiter*in: Was wurde geän-

dert:
Warum:
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Antrag aus dem politischen Raum Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Antragsteller:

VO/21/342

öffentlich
04.02.2021

René Goetze

Anfrage der CDU-Fraktion
Kompostieranlage Kummerfelder Weg
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die CDU-Fraktion hat die beigefügte Anfrage gestellt. Verwaltungsseitig wird in Zusammena-
rbeit mit dem Betreiber der Anlage versucht bis zur Sitzung eine adäquate Beantwortung der 
Fragen vorzubereiten. In Anbetracht möglicher notwendiger Beteiligungen von Dritten (z.B. 
Abfallbehörde), wird die Beantwortung aller Fragen unter Umständen erst im Nachgang zur 
Sitzung schriftlich erfolgen können.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen
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Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Anlage/n: 
Anfrage, Merkblatt, Alte Vorlage mit Anlagen

Änderungshistorie:
Datum: Bearbeiter*in: Was wurde geän-

dert:
Warum:
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Pinnauring 99, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

 
CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch 

Stadt Tornesch 
Umweltausschuss 
 

Tornesch, 30. Januar 2021 
 
Anfragen von Ausschussmitgliedern | Kompostieranlage Kummerfelder Weg 
 
Sehr geehrte Frau Kählert, 
 
im Umweltausschuss am 5. November 2018 wurde über eine Erhöhung des Zuschusses an den 
Betreiber der Kompostieranlage am Kummerfelder Weg in Höhe von gut 15.000, - Euro (Steigerung von 
21.000, - Euro auf 36.000, - Euro) diskutiert. Mit Aufhebung eines gesetzten Sperrvermerks durch den 
Umweltausschuss am 27. Februar 2019 wurde der erhöhte Zuschuss an den Betreiber der Anlage 
gewährt.  
 
Dieser erhöhte Zuschuss wurde insbesondere unter dem Aspekt der Sicherung zur Fortführung der 
Strauchgut-Sammelanlage gewährt. Dazu müssen, dem im Umweltausschuss vorgelegten Bericht 
nach, die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen erfolgen: 
 

• Führen einer nachvollziehbaren Dokumentation über die Herkunft und über den Verbleib der 
angelieferten Grünabfälle. 

• Führen einer nachvollziehbaren Dokumentation über die Verweildauer der Rotte und der 
erreichten Temperaturen. 

• Es sollen Beprobungen des Kompostes auf Schadstoffe (Schwermetalle) und auf die enthalten 
Nähstoffe stattfinden. 

• Die Fläche der Kompostanlage soll eingezäunt werden. 

Dazu hatte die CDU-Fraktion im Umweltausschuss am 10. Juni 2020 folgende Fragen gestellt: 
 

1. Werden die beiden zuvor genannten Dokumentationen seitens des Betreibers der Strauchgut-
Sammelanlage bereits mit der erforderlichen Nachvollziehbarkeit geführt? 

2. Werden die Beprobungen des Kompostes regelmäßig durchgeführt und dokumentiert? 
3. Bekommt die Verwaltung die Dokumentationen und Ergebnisse der Beprobung nach einer 

vereinbarten Regelmäßigkeit vorgelegt? 
4. Wann ist geplant, dass die Strauchgut-Sammelanlage eingezäunt wird? Diese Maßnahme ist 

auch jetzt fast zwei Jahre nach Freigabe der Haushaltsmittel noch nicht erfolgt.  
 
Die Beantwortung der vorgenannten Fragen wurde mit dem Verweis auf den privaten Betreiber 
dahingehend vertagt, dass der Betreiber zur Sitzung des Umweltausschusses am 21. September 2020 
eingeladen wird.  
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Pinnauring 99, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

Die Teilnahme des Betreibers wurde dann aber aufgrund der Länge der Tagesordnung am 21. 
September 2020 auf den 23. November 2020 verschoben.  
 
Am 23. November bat die Vorsitzende des Ausschusses – Zu Recht – aufgrund der Pandemie bedingten 
Situation um eine kurze Tagesordnung, so dass auch hier keine Beantwortung der Fragen erfolgte.  
 
Nun findet der Umweltausschuss am 8. Februar 2021 statt und es ist in der Vorlage wieder keine 
Teilnahme des Betreibers vorgesehen noch wird überhaupt eine Stellungnahme zu einer Beantwortung 
der Fragen genommen. 
 
Daher bitten wir, gerne auch im Zusammenspiel mit dem Betreiber, um eine schriftliche Beantwortung 
der obenstehenden Fragen vom 10. Juni 2020.  
 
Darüber hinaus beantworten Sie uns bitte noch die weiteren Fragen: 
 

5. Auf welcher Basis wurde die Vorlage 18/256 vom 5. November 2018 erstellt? 
a. Liegen die Kosten für die Beprobungen per Kostenvoranschlag vor? Wenn nicht, auf 

welcher Basis wurde die Kosten für die Beprobungen erstellt? 
b. Liegt ein Kostenvoranschlag für den Bau eines Zauns vor? Wenn nicht, auf welcher 

Basis wurden die Kosten für den Bau des Zauns erstellt? 
 
Gemäß des Merkblattes über die Verwertung von Grünabfällen des Landes SH mit Stand von August 
2018 müssen (...) die für die Lagerung der Grünabfälle genutzten Flächen flüssigundurchlässig sein. 
(...) ein Abschwemmen der Grünabfälle bei Starkregenereignissen ist zu vermeiden. Anfallendes 
Sickerwasser ist vollständig zu erfassen und ordnungsgemäß zu entsorgen. (...) 
 

6. Die Grundfläche der Kompostanlage entspricht nicht der Vorgaben der Versiegelung und auch 
das Oberflächenwasser wird nicht aufgenommen, sondern läuft in die Grünflächen und Gräben 
entlang der Anlage. Zudem werden die Grünabfälle bis weit über den gepflasterten Platz frei 
auf dem dahinterliegenden Feld gelagert. 

a. Wurde von Seiten der Verwaltung geprüft, ob ein rechtssicherer Betrieb der Anlage 
gegeben ist, obwohl die Befestigung des Platzes in keiner Weise den Vorgaben aus 
dem oben genannten Merkblatt entspricht? 
 

7. Die baulichen Maßnahmen, um die Anforderungen an den Weiterbetrieb des Grünabfallplatzes 
zu erfüllen, sind nicht unerheblich. 

a. Wurden die erforderlichen Maßnahmen untersucht? 
i. Welche Maßnahmen und welche Kosten werden demnach aufgerufen? 

b. Ist alternativ eine kontrollierte Annahme in Containern geprüft worden? 
c. Inwieweit wurde eine Schließung des Platzes geprüft, wenn die Anpassung an die 

Ausstattung des Platzes nicht erreicht werden kann?  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Torben Jochens 

- Anlagen – 

TOP 6.1
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Pinnauring 99, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
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Entgegen des Merkblatts und der Aussagen in Vorlage 18/256 besteht  
weiter die Möglichkeit, Abfälle unkontrolliert der Anlage zuzuführen. 
 

 
Gemäß Vorlage sollte ein Zaun die Anlage eingrenzen. Seit zwei  
Jahren ist dieser Zaun nicht erstellt worden, vielmehr stehen zur  
Eingrenzung Reste von Baumaterialien mitten im Landschaftsschutzgebiet. 
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Die Grundfläche der Anlage ist nicht versiegelt, es ist lediglich Pflaster  
vorhanden, welches durchlässig ist und die Ausschwemmungen ins  
Grundwasser zulässt. 
 

 
Die Lagerung der Grünabfälle erfolgt sehr häufig auch außerhalb  
des – nicht ausreichend – befestigen Platzes statt. 
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Merkblatt über die Verwertung von Grünabfällen über Sammelstellen nach den 
Vorgaben der Bioabfallverordnung 

 
Stand: August 2018 

 
 
1. Veranlassung  
Mit der Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV)1, die am 01.05.2012 in Kraft getreten 
ist, sind für Bioabfälle, u.a. auch für Grünabfälle, weitergehende Anforderungen an die 
Verwertung wirksam geworden. Um die komplexen Vorgaben praxistauglich und 
bundesweit nach vergleichbaren Standards umsetzen zu können, wurden im Januar 2014 
„Hinweise zum Vollzug der novellierten BioAbfV“ durch das Bundesumweltministerium 
(BMUB) veröffentlicht. 
Grünabfälle durften nach der bis zum 30. April 2012 geltenden Fassung der 
Bioabfallverordnung in der Regel nach mechanischer Zerkleinerung unbehandelt zu 
Düngezwecken auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen 
aufgebracht werden. Sie waren auch von Untersuchungspflichten befreit. Diese generelle 
Freistellung von den Behandlungs- und Untersuchungspflichten ist durch die Novelle der 
BioAbfV aufgehoben worden. 
 
Mit diesem Merkblatt sollen die Auswirkungen der BioAbfV für die 
Grünabfallsammelplätze grob gerafft dargestellt werden. Welche konkreten Maßnahmen 
im Einzelfall dann vor Ort umgesetzt werden sollen, sind in Abstimmung mit der 
zuständigen unteren Abfallentsorgungsbehörde festzulegen. 
 
2. Neue Anforderungen an die Grünabfallverwertung 
Neu für die Grünabfallverwertung sind damit verbundene Behandlungs- und 
Untersuchungspflichten sowie Dokumentations- und Nachweispflichten, die deutlich 
ausgeweitet wurden.  
Hintergrund für die strengeren Regelungen ist die Gefahr, dass es durch unbehandelte 
Bioabfälle zur Verbreitung von Pflanzenkrankheiten kommen kann oder problematische 
Neophyhten (nichtheimische Pflanzenarten) angesiedelt werden. Die Ausbreitung von 
Pflanzenkrankheiten (z.B. Feuerbrand) und invasiven Schadpflanzen (z.B. 
Jakobskreuzkraut, Ambrosia), kann wirksam unterbunden werden, wenn Grünabfälle vor 
der Verwertung behandelt und damit hygienisiert werden.  
 
Gleichwohl ist eine Freistellung von den Behandlungspflichten nach § 10 BioAbfV im 
Einzelfall auch weiterhin möglich, wenn die Herkunft des Grünabfalls auf einen 
überschaubaren Umkreis beschränkt ist und keine Anhaltspunkte für eine 
_______________________________________________________________________ 
1Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten 
Böden (Bioabfallverordnung-BioAbfV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April 2013 (BGBl.I S 658), die 
durch Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung vom 27.September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist. 
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seuchenhygienische oder phytohygienische Bedenklichkeit vorliegen. Die Freistellung von 
den Untersuchungspflichten, die nur für unvermischt, homogen zusammengesetzte 
Grünabfälle möglich ist, muss bei den zuständigen Behörden (LLUR -für BImSchG-
genehmigungsbedürftige Anlagen- bzw. untere Abfallentsorgungsbehörden) unter 
Einbindung der landwirtschaftlichen Fachbehörde beantragt werden.  
Unter dem Begriff Grünabfall bzw. Grüngut werden folgende Pflanzenabfälle 
verstanden: 
Baum- und Strauchschnitt, Laub, Rasenschnitt, Stauden, Mähgut, Blumen und –reste, 
Unkraut und sonstige Pflanzenabfälle aus dem Garten von Privathaushalten und aus  
öffentlichen Garten- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe, Sportanlagen /-plätzen, 
Kinderspielplätzen sowie der Landschaftspflege. 
 
Nicht zu den Grünabfällen zählen z.B. Baumwurzeln und Küchenabfälle. 
 
Im Wesentlichen fallen Grünabfälle im Rahmen der Bewirtschaftung von Hausgärten, 
Wohn-, Sport- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Friedhöfen, Gärtnereien und der 
Landschaftspflege an.  
 
3. Technische und organisatorische Maßnahmen  
In Schleswig-Holstein gibt es in allen Kreisen und Städten Grünabfallsammelplätze, die 
von den Anforderungen der BioAbfV betroffen sind. Diese Plätze müssen zukünftig so 
ausgestaltet und betrieben werden, dass die Einhaltung der Anforderungen der BioAbfV 
sichergestellt ist.  
In der Regel handelt es sich um dezentrale Grünabfallsammelplätze, die von den 
Gemeinden selbst betrieben werden. Das angelieferte Material wird mechanisch 
zerkleinert, kompostiert und dann selbst verwertet oder zur Verwertung abgegeben.  
Für die Fallkonstellation, dass Grünabfälle oder daraus erzeugter Kompost zur 
Verwertung auf landwirtschaftlichen Flächen abgegeben und damit als Düngemittel 
eingesetzt werden, ergeben sich nach aktueller  Rechtslage die nachfolgenden grob 
gerafften Anforderungen.  
 
Ausgestaltung des Platzes 
Der Sammelplatz ist so zu betreiben, dass eine freie Zugänglichkeit verhindert und 
unkontrollierte Anlieferungen vermieden werden. Er ist so anzulegen, dass 
Nachbarschaftsbeschwerden wegen Geruch oder sonstiger Belästigungen vermieden 
werden. 
 
Befestigung des Platzes: 
- Die für die Lagerung der Grünabfälle genutzte Fläche ist flüssigkeitsundurchlässig und  
  befahrbar auszubilden (z.B. Asphalt, Beton mit Fugenabdichtung). Alternativ können  
  auch flüssigkeitsdichte Container verwendet werden. 
- Ein Abschwemmen der Grünabfälle bei Starkregenereignissen ist zu vermeiden. 
- Anfallendes Sickerwasser ist vollständig zu erfassen und ordnungsgemäß zu entsorgen  
  (z.B. Abgabe in Landwirtschaft, Kläranlage). 
   
Annahmekontrolle 
Eine Annahmekontrolle muss durchgeführt werden, um gegebenenfalls Fremdstoffe und 
schadhaltiges Material zu separieren und einer geeigneten Behandlung zuzuführen. 
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Untersuchungspflicht 
Zum Nachweis der Unbedenklichkeit sind Bioabfälle auf Schadstoffe und Fremdstoffe 
sowie auf Hygieneparameter zu untersuchen. Die Anforderungen hinsichtlich der 
Schadstoffe und Fremdstoffe sind in § 4 BioAbfV festgelegt. Aus dieser Regelung erfolgt 
eine Bezugnahme auf die Düngemittelverordnung (DüMV), was bedeutet, dass auch die 
dort festgelegten Schadstoffregelungen einzuhalten sind.  
Wenn eine Freistellung nach § 10 BioAbfV durch die zuständige Behörde erteilt worden 
ist, entfällt die Behandlungs- und/oder Untersuchungspflicht.  
 
Dokumentationspflicht 
Es bestehen Dokumentationspflichten, die die Materialannahme und die -abgabe 
betreffen. Hierbei  müssen die Art der Grünabfälle, die Bezugsquelle, die Menge und die 
Anfallstelle von der ursprünglichen Anfallstelle bis zum letzten Besitzer dokumentiert 
werden. Durch die Dokumentation nach § 11 BioAbfV soll eine Kontrolle der 
angenommenen und abgegebenen Grünabfälle ermöglicht werden. Für die Abgabe zur 
Verwertung der Grünabfälle ist der Lieferschein nach Anlage 4 BioAbfV zu verwenden.  
Vereinfachte Dokumentationsanforderungen für Sammelplätze sind in der Vollzugshilfe 
zur BioAbfV unter § 11 beschrieben. 
 
Eine Freistellung von den Dokumentationspflichten analog der Freistellung von den 
Untersuchungspflichten kann nicht erteilt werden und ist nach BioAbfV nicht zulässig.  
 
 
Neben den gemeindlich betriebenen Sammelplätzen gibt es weitere Grünabfallplätze, die 
in privater oder gewerblicher Regie betrieben werden.  
Für diese Sammelplätze gelten die v.g. Anforderungen entsprechend.  
 
4.Rechtlicher Rahmen 
4.1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
Grünabfälle, die in privaten Haushaltungen anfallen, zählen nach § 17 KrWG zu den 
Abfällen, die grundsätzlich den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen 
sind. Diesen obliegt im Gegenzug die Pflicht, die in ihrem Zuständigkeitsgebiet 
angefallenen und überlassenen Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen.  
 
4.2 Bioabfallverordnung (BioAbfV) und Düngemittelverordnung (DüMV) 
Grünabfälle, die als Düngemittel auf landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden, 
unterliegen sowohl den Regelungen der BioAbfV als auch den Regelungen des 
Düngerechts (DüMV, DüV). 
 
4.3 Andere Regelungsbereiche 
Grünabfälle, die nicht als Düngemittel sondern als Bodenhilfsstoffe oder Kultursubstrate 
z.B. im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden, unterliegen nach derzeitiger 
Rechtslage nicht den Regelungen der BioAbfV. Deshalb sind keine Behandlungs- und 
Dokumentationspflichten nach BioAbfV erforderlich. Für diesen Anwendungsbereich 
kommen aber die Regelungen des Dünge- und Bodenschutzrechts zum Tragen. 
Insbesondere sind die Kennzeichnungspflichten nach DüMV zu beachten.  
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4.4 Genehmigungen für Errichtung und Betrieb von dezentralen Sammelplätzen 
Die Errichtung  sowie der Betrieb von Bioabfallbehandlungsanlagen und dezentralen 
Sammelplätzen sind in Abhängigkeit von der Durchsatzleistung und dem Standort nach 
Baurecht, Abfall oder Immissionsschutzrecht, Wasserrecht und Naturschutzrecht 
genehmigungspflichtig. 
 
5. Umsetzung in Schleswig-Holstein 
Der Betrieb und die Ausstattung der dezentralen Grünabfallplätze in Schleswig-Holstein 
müssen im Hinblick auf die o.g. Anforderungen bewertet und angepasst werden.  
Sofern eine technische und organisatorische Anpassung des Platzes an die aktuelle 
Rechtslage unverhältnismäßig oder nicht möglich ist, kann eine kontrollierte Annahme in 
Containern bei regelmäßigem Abtransport zur Behandlung in Erwägung gezogen werden. 
Ist auch dies nicht möglich, ist die Schließung des Platzes zu prüfen.  
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/18/256

öffentlich
25.10.2018

Rainer Lutz

Rainer Lutz

Haushaltsplanung 2019
Teilhaushalt 05 - Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination -
Beratungsfolge:

Datum Gremium

05.11.2018 Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Strauchgutsammelanlage – Bioabfallverordnung

Seit über zwanzig Jahren wird am Kummerfelder Weg eine private Anlage zur Sammlung 
und anschließenden Kompostierung von Strauchgut betrieben. Damit abgelöst wurden die 
vier kommunalen Sammelplätze, die es quer über das Stadtgebiet verteilt, gab. Diese kom-
munale Sammlung sollte jeweils an einem Wochenende im Frühjahr und Herbst den Bürgern 
die Möglichkeit eröffnen, sperrige Äste und dergleichen aus dem privaten Garten unbezahlt 
loszuwerden, damit diese nicht einfach in der freien Landschaft entsorgt werden.
Doch bei diesem geplanten einen Wochenende blieb es nicht, es türmten sich über mehrere 
Wochen am Ende hunderte von Kubikmetern auf jedem einzelnen der Plätze. Durch diese 
unbeobachtete Anlieferung wurde aber nicht nur Biomasse, sondern auch alles andere aus 
dem Garten, was man loswerden wollte, entsorgt: Plastikkisten, Gummistiefel, Kompostkis-
ten, Dachpappe und vieles mehr. Höhepunkt und zugleich Schlusspunkt der Aktion war eine 
versteckt unter Zweigen liegende Autobatterie, die die Messer des angemieteten Shredders 
zerstörte.
Ähnliche Probleme wie in Tornesch gab es natürlich auch andernorts, so dass auch dort die 
Strauchsammlung neu geregelt wurde. Einige Kommunen stellten kurzfristig stehende Con-
tainer zur Verfügung, was sich als besonders teure Lösung herausstellte. Andere stellten 
Flächen auf dem Bauhof zur Verfügung, was natürlich nur bei entsprechenden Platzreserven 
möglich war. Die Kooperation mit örtlichen Landwirten ist aber beileibe keine rein Tornescher 
Lösung. Denn sie bietet neben der kontrollierten Annahme auch den Vorteil der späteren 
Verwertung des erzeugten Kompostes auf den Flächen der Betriebe.
Sämtliche flächig gestalteten Annahmesysteme aber unterliegen der Bioabfall-verordnung, 
worauf in diesem Jahr der Kreis Pinneberg aufmerksam gemacht hat. Gleichzeitig ist er in 
die Überwachung der Anlagen eingestiegen. Im Rahmen einer ersten Besichtigung wurde 
dem Platz ein, verglichen mit anderen Kommunen, ein hoher Standard (Genehmigungsstand 
1998) bescheinigt. Der Bestand für die Anlage am Kummerfelder Weg kann zunächst als 
gesichert angesehen werden, wobei folgende Auflagen zusätzlich zu erfüllen sind: 

 Es ist eine nachvollziehbare Dokumentation jeweils über die Herkunft wie auch über 
den Verbleib (Ausbringungsflächen) zu führen;
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 Es ist eine Dokumentation über die Verweildauer in der Rotte und die dort erreichten 
Temperaturen zu führen;

 Es haben Beprobungen des Kompostes auf Schadstoffe (Schwermetalle) und auf die 
enthaltenen Nährstoffe stattzufinden;

 Die Flächen, auf denen der Kompost ausgebracht werden soll (Stichwort Überdün-
gung), sind ebenfalls regelmäßig zu beproben;

 Die Anlage ist so einzuzäunen, dass vor allem von der Straße aus, nichts über den 
Zaun geworfen werden kann.

Der Betreiber muss also zunächst einmalig in den Zaun, dann regelmäßig in Beprobungen 
investieren und am Ende auch noch den eigenen Arbeits-einsatz für die Dokumentationen 
"hochfahren".
Im Vergleich zum Stand vor zwanzig Jahren  sind die Abfallmengen, die unsere Bürger über 
die Jahre angeliefert haben, permanent gestiegen. Das private Grün wurde nicht nur mehr 
sondern ist auch noch gewachsen.
Ähnlich verhält sich die Situation mit der Menge Grünschnitt, die durch den Bauhof oder 
durch von der Stadt beauftragte Unternehmen angeliefert werden. Nicht nur die Zahl der 
öffentlichen Bäume ist in Tornesch enorm gewachsen, sondern auch jeder einzelne Baum. 
In der Summe sind heute deutlich mehr als die Hälfte der angelieferten Abfallmengen von 
der Stadt Tornesch selbst. Gäbe es den Entsorgungspfad über die Anlage nicht, müsste das 
Material zu deutlich höheren Gebühren z.B. bei der GAB in Ahrenlohe angeliefert werden. 
Hier wären dann sowohl die deutlich längeren Fahrzeiten ebenso zu berücksichtigen wie 
anfallende Wartezeiten vor der Annahme.
Die Ausgleichszahlung ist dagegen heute sogar niedriger als zu Beginn des  Vertragsverhält-
nisses. Damals wurden pro Jahr 50.000,- DM ausgezahlt (heute 21.000,-€).
Die Verwaltung empfiehlt in Würdigung des Vorgenannten den Betrag auf  nunmehr 30.000,- 
€ zuzüglich MwSt. festzusetzen. Eine vernünftige und gleichzeitig kostengünstige Alternative 
zum Betrieb der bei der Bevölkerung äußerst beliebten Anlage gibt es dagegen nicht.

Grünunterhaltung

Die drei betreffenden Haushaltsstellen sind gegenüber dem Vorjahr zwar leicht erhöht, aber 
unter dem Niveau des Nachtragshaushaltes. 

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: X vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
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X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Teilhaushaltes 
05, Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination in den Haushalt 2019.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
 Entwurf Teilhaushalt 05
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Entwurf Ergebnisplan 2019
Teilhaushalt 5

‐Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination‐

Produkt Konto Bezeichnung KT Ergebnis VVJ Ansatz VJ Ansatz 2019
Mehr / Weniger 

gegenüber Vorjahr Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022

111850 Park‐ und Gartenanlagen

111850 524100
Pflege und Bewirtschaftung der 
Grünanlagen AU 193.997,19 222.000 210.000 ‐12.000 210.000 210.000 210.000

111850 524101
Bienenfreundliche Bewirtschaftung 
Grünanlagen AU 0,00 15.000 11.000 ‐4.000 11.000 11.000 11.000

511000
Räumliche Planungs‐ und 
Entwicklungsmaßnahmen

511000 543157 Lärmminderungsplan AU 0,00 0 0 0 0 0 0

511000 543158 Landschaftsplan (Teil‐) ‐Fortschreibung AU 0,00 15.000 0 ‐15.000 0 0 0
537000 Abfallbeseitigung

537000 431100
Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + 
Altmetall ER 1.949,93 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200

537000 441100 Standplatzmiete für Recycling‐Container ER 1.944,00 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200
537000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen ER 0,00 100 100 0 100 100 100
537000 524100 Kosten der Müllbeseitigung AU 72.712,59 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000
537000 531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage AU 21.000,00 21.000 36.000 15.000 36.000 36.000 36.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen AU 0,00 100 100 0 100 100 100
537000 581110 ILV ‐ Bauhofleistungen AU 0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
547000 Förderung des ÖPNV

547000 448700

Erstattungen von privaten Unternehmen 
für die Erweiterun g der Linie 185 
Gewerbegebiet Oha ER 10.000,00 0 0 0 0 0 0

547000 531890
Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im 
Gewerbegebiet Oha AU 150.000,00 0 0 0 0 0 0

548000
Sonstiger Personen‐ und Güterverkehr

548000 455100
Erträge aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen ER 21.255,08 0 0 0 0 0 0

548000 684400
Einzahlungen a.d. Veräußerung von 
Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte FE 21.255,08 0 0 0 0 0 0

551100 Kleingartenanlagen
551100 524100 Bewirtschaftungskosten AU 2.390,07 4.400 4.000 ‐400 4.000 400 400
551100 531859 Zuschuss an den Kleingartenverein AU 614,20 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400

551100 545800
Verwaltungskostenbeitrag an den 
Kleingartenverein AU 53,48 100 100 0 100 100 100

0
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Entwurf Ergebnisplan 2019
Teilhaushalt 5

‐Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination‐

Produkt Konto Bezeichnung KT Ergebnis VVJ Ansatz VJ Ansatz 2019
Mehr / Weniger 

gegenüber Vorjahr Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022

551200 Naherholungsgebiet
551200 458100 Erträge aus Zuschreibungen ER 0,00 0 0 0 0 0 0
551200 522100 Unterhaltung der Wanderwege AU 0,00 200 200 0 200 200 200
551200 581110 ILV ‐ Bauhofleistungen AU 0,00 200 200 0 200 200 200
561000 Aufgaben des Umweltschutzes
561000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen ER 0,00 100 100 0 100 100 100

561000 523100
Pacht zur Sicherung von ökologisch 
wertvollen Flächen AU 87,00 100 100 0 100 100 100

561000 524100 Kosten der Müllbeseitigung AU 0,00 0 0 0 0 0 0
561000 526200 Aus‐ und Fortbildung, Umschulung AU 415,73 400 400 0 400 400 400
561000 529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds AU 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
561000 529170 AGENDA 21 AU 1.118,11 3.600 3.600 0 3.600 3.600 3.600

561000 531700
Hilfen für die Landwirtschaft 
Extensivierungs‐ /Umstellungs hilfen AU 1.844,10 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500

561000 531800
Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch 
(Tierarztkosten) AU 0,00 0 0 0 0 0 0

561000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände AU 30,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500

561000 543101
Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und 
Zeitschriften AU 1.509,75 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

561000 543140 Geschäftsaufwendungen ‐ Reisekosten AU 1.212,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.200

561000 543151
Sachverständigen‐, Gerichts‐ und ähnliche 
Kosten ‐ u.a. Analyse von Proben AU 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800

561500 Baum‐ und Grünflächenkataster

561500 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster AU 63.018,99 60.000 70.000 10.000 60.000 60.000 60.000
561500 522110 Erstellung eines Grünflächenkatasters AU 0,00 0 0 0 0 0 0
571000 Wirtschaftsförderung
571000 458100 Erträge aus Zuschreibungen ER 0,00 0 0 0 0 0 0

571000 529110
Werbung für die Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben AU 319,21 500 3.500 3.000 500 500 500

571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände AU 11.338,96 11.300 11.300 0 11.300 11.300 11.300

571000 543140 Geschäftsaufwendungen ‐ Reisekosten AU 0,00 0 0 0 0 0 0
571000 545800 Erstattung an übrige Bereiche AU 1.000,00 800 800 0 800 800 800

2 von 2
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Fraktionsantrag der CDU

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/063

öffentlich
14.02.2020

Torben Jochens

René Goetze

Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern
Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.03.2020 Bau- und Planungsausschuss
21.09.2020 Umweltausschuss
08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht
Siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Die aktuelle Fahrbahnquerung im Bereich der Einfahrt zum Bahnhofsvorplatz soll mit roter 
Farbe gekennzeichnet werden. Zudem sollen Piktogramme aufgebracht werden, die signali-
sieren, dass der Radverkehr in beide Richtungen möglich ist und auch Fußgänger diese Ver-
kehrsfläche nutzen können. Umsetzung der Maßnahme soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

Anlage/n: 
- Antrag CDU
- Aussage Dr. Prenzel von Rad.SH zu Radverkehrsanträgen

Änderungshistorie:
Datum: 15.01.2021 Bearbeiter*in: Kath Was wurde geändert:  

Beratungsfolge

Anlage mit Aussagen 
von Dr. Prenzel

Warum: 
Vertagung

Ergänzende In-
formationen 
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

 
CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch 

Stadt Tornesch 
Bau- und Planungssauschuss 
Vorsitzender Henry Stümer 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 

 
Tornesch, 6. Februar 2020 

 
Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern 
 
 
Sehr geehrter Herr Stümer, 
 
ein wesentlicher Aspekt für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad, aber auch für bereits aktive 
Fahrradfahrer, ist das Thema Sicherheit.  
 
Bereits im September 2018 hat die CDU Fraktion angeregt, auf der Einmündung zum Bahnhofsvorplatz 
eine rote Fahrbahnmarkierung aufzubringen um Autofahrern zu signalisieren, dass hier mit der Querung 
von Radfahrern – und auch Fußgängern mit und ohne Rollator – zu rechnen ist. Durch verschiedene 
Diskussionen in der Vergangenheit zur Verbesserung von Radwegen in Tornesch ist der seinerzeit 
einstimmig getroffene Beschluss erstmal zurückgestellt worden. Unter anderem war eine ins Spiel 
gebrachte Variante, die Fahrbahnmarkierung nicht auf der aktuellen Querung, sondern bereits direkt an 
der Esinger Straße anzubringen. Diese Variante wurde durch den LBV als grundsätzlich sinnvoll 
erachtet gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Fahrradspur auch stark 
verschwenkt werden müsste. 
 
Bei einer Begehung des Standortes haben sich Vertreter der CDU Fraktion den Kreuzungsbereich noch 
einmal genauer angesehen. Dabei ist auch aufgefallen, dass durch die aktuell etwas zurückgesetzte 
Querung bereits ein Auto in den Kreuzungsbereich einfahren kann und somit der Verkehrsfluss auf der 
Esinger Straße weniger beeinträchtigt wird. Dazu folgende Abbildung: 
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

  
Das Bild zeigt, wie ein Fahrzeug bereits in den Kreuzungsbereich einfahren kann und dennoch ein 
Radfahrer oder Fußgänger den Bereich queren kann.  
 
Auch in der anderen Richtung hat der zurückgesetzte Bereich zur Querung Vorteile: Ein Auto kann 
bereits an die Sichtlinie heranfahren und gleichzeitig können Radfahrer und Fußgänger dahinter die 
Straße sicher queren: 

 
Ein Auto hat Sichtkontakt auf die Esinger Straße. Fußgänger und Radfahrer können dahinter sicher die 
Straße queren. 
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

Die CDU Fraktion hat auch bereits Hinweise in Gesprächen mit dem Sozialverband erhalten, dass eine 
Fahrbahnmarkierung auf der bestehenden Fläche gewünscht wird.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die aktuelle Fahrbahnquerung im Bereich der Einfahrt zum Bahnhofsvorplatz soll mit roter Farbe 
gekennzeichnet werden. Zudem sollen Piktogramme aufgebracht werden, die signalisieren, dass der 
Radverkehr in beide Richtungen möglich ist und auch Fußgänger diese Verkehrsfläche nutzen können. 
Umsetzung der Maßnahme soll im Frühjahr 2020 erfolgen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Torben Jochens 
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Kath Oliver

Von: Tams Henning

Gesendet: Dienstag, 10. November 2020 16:35

An: Kählert, Sabine

Cc: Goetze Rene; Kath Oliver; thorben.prenzel@rad.sh

Betreff: Sitzungsdienst Tornesch: Erneute Absage Infoveranstaltung Radverkehr

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie angekündigt hat Herr Dr. Prenzel freundlicherweise die ihm zugeleiteten Fragestellungen bezüglich der unten 

genannten Themen schriftlich beantworten können, so dass diese noch rechtzeitig vor dem Umweltausschusses 
vorliegen: 

 

Themen: 

1. Markierung von Fahrradfurten an der Esinger Str. und Anpassung der Kurvenradien im Eckbereich 

Ahrenloher Str./Esinger Str. (TOP 7-9 der Aktenmappe zum UA vom 21.09.20 ) 

2. Möglichkeiten, mit Konflikten bei einer Ausweisung von Fahrradschutzstreifen (Esinger Str./Pinneberger Str.) 

umzugehen  

3. Ausweisung von Fahrradstraßen 

 

Antworten von Herrn Dr. Prenzel: 
 

Zu 1:  

 „Bahnhofsbereich: Generell plädiere ich dafür , die ERA [Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, FGSV 2010] 

einzuhalten, d.h. den Weg gerade zu führen und nicht zu verschwenken. Damit wird auch erreicht, dass 

AutofahrerInnen vor dem Radweg gucken müssen und nicht das Gefühl bekommen, noch schnell bis an die 

Kreuzung heranzufahren. Am obigen Bild sieht man sehr schön eine Gefahrensituation. Die Autofahrerin 

muss beim Halt nach dem Linksabbiegen auf den entgegenkommenden Verkehr gucken: „Reicht der Platz für 

mein Auto oder muss ich noch ein Stück nach vorne fahren?“ Im Zweifelsfall wird gefahren. Jetzt stelle man 

sich das Gleiche bei einem Transporter oder LKW vor… 

 Esinger Straße: Oberstes Ziel sollte sein, die Abbiegegeschwindigkeit der AutofahrerInnen zu reduzieren. Dies 

kann durch bauliche Maßnahmen (Verengung, Erhöhungen etc.) erfolgen. Markierungen können dann 

unterstützen.  

 Tunnel: Den Vorschlag halte ich für sinnvoll, da es sich anscheinend um ein Platzproblem handelt. 

Markierungen zu Aufstellflächen können ebenfalls helfen.  

 Leider kann ich zu den einzelnen Punkten von hier aus nicht viel mehr sagen. Bei Fragen einfach melden. 

Mehr Infos gibt es auch hier: https://rad.sh/wp-content/uploads/2020/07/RAD.SH-Infosheet-Nr-6-

Markierung.pdf“ 

 

Zu 2:  

„Siehe ebenfalls das Infosheet, insbesondere die Materialien zur Bürgerbeteiligung auf der letzten Seite.“  

 

Zu 3:  

„https://rad.sh/wp-content/uploads/2020/05/RAD-SH-Infosheet-Nr-4-Fahrradstrassen.pdf Hier gibt es in naher 

Zukunft auch ein Paket für die Bürgerbeteiligung von uns.“  

 

Zudem hat Herr Dr. Prenzel einen Link zu Förderung von Radabstellanlagen an Bahnhöfen gesendet 

(https://rad.sh/foerdermoeglichkeiten-nach-themen/ Überschrift Abstellanlagen an Bahnhöfen); hier sind wir 

bereits in Abstimmungsgesprächen mit der Nah.SH.  
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Herr Dr. Prenzel steht uns freundlicherweise gern für Rückfragen zur Verfügung, sollten sich im Rahmen der 

Beratung oder vorher Fragen stellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

i.A. Henning Tams 

 

Stadt Tornesch 

Amt für Bauen, Planung und Umwelt 

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt 

Wittstocker Str. 7 

25436 Tornesch 

Tel.: 04122 95 72-310 

Email: henning.tams@tornesch.de 
www.tornesch.de 

 
 
Achtung: Das Rathaus ist wieder im Rahmen von Terminvergaben geöffnet.  Um Warteschlangen und zu viele 

Kontakte zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte vor Ihrem Besuch telefonisch oder per E-Mail einen persönlichen 

Termin. 
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Fraktionsantrag der CDU

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/064

öffentlich
14.02.2020

Torben Jochens

René Goetze

Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern 
| Auffahrt zum Parkdeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.03.2020 Bau- und Planungsausschuss
21.09.2020 Umweltausschuss
08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht
Siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
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Saldo (E-A)
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Die Überfahrt über den Fuß- und Radweg soll mit roter Farbe deutlich hervorgehoben wer-
den, um somit ein höheres Maß an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleis-
ten. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

Anlage/n: 
- Antrag CDU
- Aussage Dr. Prenzel von Rad.SH zu Radverkehrsanträgen

Änderungshistorie:
Datum: 15.01.2021 Bearbeiter*in: Kath Was wurde geändert: 

Beratungsverfolge

Anlage mit Aussagen 
von Dr. Prenzel

Warum: 
Vertagung

Ergänzende In-
formationen
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

 
CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch 

Stadt Tornesch 
Bau- und Planungssauschuss 
Vorsitzender Henry Stümer 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 

 
Tornesch, 6. Februar 2020 

 
Aufbringen einer Fahrbahnmarkierung zur Sicherheit von Radfahrern | Auffahrt zum Parkdeck 
 
 
Sehr geehrter Herr Stümer, 
 
die Überfahrt des Geh- und Radwegs an der Esinger Straße um auf das Parkdeck, die 
Pendlerparkplätze oder zum Einkaufen zu kommen ist farblich in die Umgebung eingebettet. Dieses 
führt dazu, dass der abbiegende Verkehr diese Fuß- und Radverkehrsquerung nicht immer als solche 
wahrnimmt. Insbesondere wenn ein rasches Abbiegen noch vor dem Gegenverkehr erfolgen soll, 
kommt es hier nicht selten zu kritischen Begegnungen. Im Folgenden die benannte Verkehrsfläche:  
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Überfahrt über den Fuß- und Radweg soll mit roter Farbe deutlich hervorgehoben werden, um somit 
ein höheres Maß an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten. Die Umsetzung der 
Maßnahme soll im Frühjahr 2020 erfolgen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Torben Jochens 
 

TOP 8

33 von 50 der Zusammenstellung



1

Kath Oliver

Von: Tams Henning

Gesendet: Dienstag, 10. November 2020 16:35

An: Kählert, Sabine

Cc: Goetze Rene; Kath Oliver; thorben.prenzel@rad.sh

Betreff: Sitzungsdienst Tornesch: Erneute Absage Infoveranstaltung Radverkehr

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie angekündigt hat Herr Dr. Prenzel freundlicherweise die ihm zugeleiteten Fragestellungen bezüglich der unten 

genannten Themen schriftlich beantworten können, so dass diese noch rechtzeitig vor dem Umweltausschusses 
vorliegen: 

 

Themen: 

1. Markierung von Fahrradfurten an der Esinger Str. und Anpassung der Kurvenradien im Eckbereich 

Ahrenloher Str./Esinger Str. (TOP 7-9 der Aktenmappe zum UA vom 21.09.20 ) 

2. Möglichkeiten, mit Konflikten bei einer Ausweisung von Fahrradschutzstreifen (Esinger Str./Pinneberger Str.) 

umzugehen  

3. Ausweisung von Fahrradstraßen 

 

Antworten von Herrn Dr. Prenzel: 
 

Zu 1:  

 „Bahnhofsbereich: Generell plädiere ich dafür , die ERA [Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, FGSV 2010] 

einzuhalten, d.h. den Weg gerade zu führen und nicht zu verschwenken. Damit wird auch erreicht, dass 

AutofahrerInnen vor dem Radweg gucken müssen und nicht das Gefühl bekommen, noch schnell bis an die 

Kreuzung heranzufahren. Am obigen Bild sieht man sehr schön eine Gefahrensituation. Die Autofahrerin 

muss beim Halt nach dem Linksabbiegen auf den entgegenkommenden Verkehr gucken: „Reicht der Platz für 

mein Auto oder muss ich noch ein Stück nach vorne fahren?“ Im Zweifelsfall wird gefahren. Jetzt stelle man 

sich das Gleiche bei einem Transporter oder LKW vor… 

 Esinger Straße: Oberstes Ziel sollte sein, die Abbiegegeschwindigkeit der AutofahrerInnen zu reduzieren. Dies 

kann durch bauliche Maßnahmen (Verengung, Erhöhungen etc.) erfolgen. Markierungen können dann 

unterstützen.  

 Tunnel: Den Vorschlag halte ich für sinnvoll, da es sich anscheinend um ein Platzproblem handelt. 

Markierungen zu Aufstellflächen können ebenfalls helfen.  

 Leider kann ich zu den einzelnen Punkten von hier aus nicht viel mehr sagen. Bei Fragen einfach melden. 

Mehr Infos gibt es auch hier: https://rad.sh/wp-content/uploads/2020/07/RAD.SH-Infosheet-Nr-6-

Markierung.pdf“ 

 

Zu 2:  

„Siehe ebenfalls das Infosheet, insbesondere die Materialien zur Bürgerbeteiligung auf der letzten Seite.“  

 

Zu 3:  

„https://rad.sh/wp-content/uploads/2020/05/RAD-SH-Infosheet-Nr-4-Fahrradstrassen.pdf Hier gibt es in naher 

Zukunft auch ein Paket für die Bürgerbeteiligung von uns.“  

 

Zudem hat Herr Dr. Prenzel einen Link zu Förderung von Radabstellanlagen an Bahnhöfen gesendet 

(https://rad.sh/foerdermoeglichkeiten-nach-themen/ Überschrift Abstellanlagen an Bahnhöfen); hier sind wir 

bereits in Abstimmungsgesprächen mit der Nah.SH.  
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Herr Dr. Prenzel steht uns freundlicherweise gern für Rückfragen zur Verfügung, sollten sich im Rahmen der 

Beratung oder vorher Fragen stellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

i.A. Henning Tams 

 

Stadt Tornesch 

Amt für Bauen, Planung und Umwelt 

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt 

Wittstocker Str. 7 

25436 Tornesch 

Tel.: 04122 95 72-310 

Email: henning.tams@tornesch.de 
www.tornesch.de 

 
 
Achtung: Das Rathaus ist wieder im Rahmen von Terminvergaben geöffnet.  Um Warteschlangen und zu viele 

Kontakte zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte vor Ihrem Besuch telefonisch oder per E-Mail einen persönlichen 

Termin. 
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Fraktionsantrag der CDU

Federführend:
Bürgermeisterin
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/065

öffentlich
14.02.2020

Torben Jochens

René Goetze

Ausweitung des Begegnungsradius im Bereich der Tunnel-Ein- und 
Ausfahrt
Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.03.2020 Bau- und Planungsausschuss
21.09.2020 Umweltausschuss
08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht
Siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
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Saldo (E-A)
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  
Das Beet ist in Teilen zurückzubauen und die darin befindlichen Verkehrszeichen entspre-
chend zurückzusetzen, so dass die Verkehrsfläche ausreichend Platz bietet, um Fußgän-
gern, Radfahrern und wartenden Personen an der Ampel ein zeitgleiches Passieren zu er-
möglichen. Der Wartebereich an der Ampel und die Verkehrsführung ist durch deutliche Mar-
kierung auf dem Pflaster aufzubringen. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

Anlage/n: 
- Antrag CDU
- Anlage mit Aussagen von Dr. Prenzel

Änderungshistorie:
Datum: 15.01.2021 Bearbeiter*in: Kath Was wurde geändert: 

Beratungsfolge

Aussage Dr. Prenzel 
von Rad.SH zu Rad-
verkehrsanträgen

Warum: 
Vertagung

Ergänzende In-
formationen
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

 
CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch 

Stadt Tornesch 
Bau- und Planungsausschuss 
Vorsitzender Henry Stümer 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 

 
Tornesch, 6. Februar 2020 

 
Ausweitung des Begegnungsradius im Bereich der Tunnel-Ein- und Ausfahrt 
 
 
Sehr geehrter Herr Stümer, 
 
im Bereich der Tunnel Ein- und Ausfahrt ist es durch den Ampelmast und das mit Kopfsteinpflaster 
eingefasste Beet eng und bei Begegnungsverkehr sowie beim Ausweichen von an der Ampel 
wartenden Personen kommt es häufig zu riskanten Fahrmanövern. Um ein höheres Maß an Sicherheit 
für alles Verkehrsbeteiligten zu ermöglichen, schlagen wir vor, das in Kopfsteinpflaster eingebettete 
Beet soweit zurückzubauen, dass die an der Ampel wartenden Personen von Radfahrern aus dem 
Tunnel kommend umfahren werden können. Gleichzeitig sollen Fußgänger und Radfahrer in den 
Tunnel einfahren können, ohne dem ausweichenden Verkehr in die Spur zu kommen.  
 

 
Zeitweise ist der Ein- und Ausfahrtsbereich zum Tunnel ein Nadelöhr. 
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Stadtverband Tornesch 
  – Fraktion – 

 
 

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61 
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44 

Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN 
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch 

cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de  

 
 
Beschlussvorschlag 
Das Beet ist in Teilen zurückzubauen und die darin befindlichen Verkehrszeichen entsprechend 
zurückzusetzen, so dass die Verkehrsfläche ausreichend Platz bietet, um Fußgängern, Radfahrern und 
wartenden Personen an der Ampel ein zeitgleiches Passieren zu ermöglichen. Der Wartebereich an der 
Ampel und die Verkehrsführung ist durch deutliche Markierung auf dem Pflaster aufzubringen. Die 
Umsetzung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Torben Jochens 
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Kath Oliver

Von: Tams Henning

Gesendet: Dienstag, 10. November 2020 16:35

An: Kählert, Sabine

Cc: Goetze Rene; Kath Oliver; thorben.prenzel@rad.sh

Betreff: Sitzungsdienst Tornesch: Erneute Absage Infoveranstaltung Radverkehr

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie angekündigt hat Herr Dr. Prenzel freundlicherweise die ihm zugeleiteten Fragestellungen bezüglich der unten 

genannten Themen schriftlich beantworten können, so dass diese noch rechtzeitig vor dem Umweltausschusses 
vorliegen: 

 

Themen: 

1. Markierung von Fahrradfurten an der Esinger Str. und Anpassung der Kurvenradien im Eckbereich 

Ahrenloher Str./Esinger Str. (TOP 7-9 der Aktenmappe zum UA vom 21.09.20 ) 

2. Möglichkeiten, mit Konflikten bei einer Ausweisung von Fahrradschutzstreifen (Esinger Str./Pinneberger Str.) 

umzugehen  

3. Ausweisung von Fahrradstraßen 

 

Antworten von Herrn Dr. Prenzel: 
 

Zu 1:  

 „Bahnhofsbereich: Generell plädiere ich dafür , die ERA [Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, FGSV 2010] 

einzuhalten, d.h. den Weg gerade zu führen und nicht zu verschwenken. Damit wird auch erreicht, dass 

AutofahrerInnen vor dem Radweg gucken müssen und nicht das Gefühl bekommen, noch schnell bis an die 

Kreuzung heranzufahren. Am obigen Bild sieht man sehr schön eine Gefahrensituation. Die Autofahrerin 

muss beim Halt nach dem Linksabbiegen auf den entgegenkommenden Verkehr gucken: „Reicht der Platz für 

mein Auto oder muss ich noch ein Stück nach vorne fahren?“ Im Zweifelsfall wird gefahren. Jetzt stelle man 

sich das Gleiche bei einem Transporter oder LKW vor… 

 Esinger Straße: Oberstes Ziel sollte sein, die Abbiegegeschwindigkeit der AutofahrerInnen zu reduzieren. Dies 

kann durch bauliche Maßnahmen (Verengung, Erhöhungen etc.) erfolgen. Markierungen können dann 

unterstützen.  

 Tunnel: Den Vorschlag halte ich für sinnvoll, da es sich anscheinend um ein Platzproblem handelt. 

Markierungen zu Aufstellflächen können ebenfalls helfen.  

 Leider kann ich zu den einzelnen Punkten von hier aus nicht viel mehr sagen. Bei Fragen einfach melden. 

Mehr Infos gibt es auch hier: https://rad.sh/wp-content/uploads/2020/07/RAD.SH-Infosheet-Nr-6-

Markierung.pdf“ 

 

Zu 2:  

„Siehe ebenfalls das Infosheet, insbesondere die Materialien zur Bürgerbeteiligung auf der letzten Seite.“  

 

Zu 3:  

„https://rad.sh/wp-content/uploads/2020/05/RAD-SH-Infosheet-Nr-4-Fahrradstrassen.pdf Hier gibt es in naher 

Zukunft auch ein Paket für die Bürgerbeteiligung von uns.“  

 

Zudem hat Herr Dr. Prenzel einen Link zu Förderung von Radabstellanlagen an Bahnhöfen gesendet 

(https://rad.sh/foerdermoeglichkeiten-nach-themen/ Überschrift Abstellanlagen an Bahnhöfen); hier sind wir 

bereits in Abstimmungsgesprächen mit der Nah.SH.  
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Herr Dr. Prenzel steht uns freundlicherweise gern für Rückfragen zur Verfügung, sollten sich im Rahmen der 

Beratung oder vorher Fragen stellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

i.A. Henning Tams 

 

Stadt Tornesch 

Amt für Bauen, Planung und Umwelt 

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt 

Wittstocker Str. 7 

25436 Tornesch 

Tel.: 04122 95 72-310 

Email: henning.tams@tornesch.de 
www.tornesch.de 

 
 
Achtung: Das Rathaus ist wieder im Rahmen von Terminvergaben geöffnet.  Um Warteschlangen und zu viele 

Kontakte zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte vor Ihrem Besuch telefonisch oder per E-Mail einen persönlichen 

Termin. 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/21/334

öffentlich
12.01.2021

Christian Witt

Ersatzpflanzungen Moorreger Weg
Beratungsfolge:

Datum Gremium

08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Wie zuletzt im Bau- und Planungsausschuss am 28.09.2020 beschlossen, sollen im Ver-
gleich zur ersten Planung anstatt der Staudenbeete weitere Ersatzbäume gepflanzt werden. 
Die Beratung über die Auswahl der Bäume wurde dem Umweltausschuss übergeben.

Bei der Auswahl der zu pflanzenden Bäume wurde darauf geachtet, dass diese auch den 
zukünftigen klimatischen Veränderungen standhalten. Des Weiteren spielten auch der Habi-
tus, Zierwert sowie der Nutzen für Insekten eine wichtige Rolle. Es wurden drei Gattungen 
ausgewählt, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften gut als Straßenbaum eignen. Zudem ist 
die Krone auch bei älteren Bäumen kompakt, was bei der späteren Pflege vorteilhaft ist.  Es 
wird empfohlen, alle drei Gattungen bei der Neupflanzung mit einzubeziehen. Die Auswahl 
der Bäume wurde mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein getrof-
fen, da diese einige Standorte mit Neupflanzungen von Klimabäumen betreut und hierzu 
erste Erkenntnisse zusammengefasst hat. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
wäre daran interessiert, den Standort in ihr Monitoring mit aufzunehmen.

Informationen zu den ausgewählten Bäumen sind als Anlage beigefügt.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der Umweltausschuss beschließt die drei dargestellten Baumgattungen für die Ersatzpflan-
zung im Zuge der Straßenbaumaßnahme im Moorreger Weg zu nutzen.
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’
Parrotia persica ‘Vanessa’

Änderungshistorie:
Datum: Bearbeiter*in: Was wurde geän-

dert:
Warum:

TOP 10

44 von 50 der Zusammenstellung



Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ 

 

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ (Gelbe Gleditschie) wurde 1954 als dornlose Sorte von Cole 
Nurseries, Painesville, Ohio (USA) patentiert und 1958 auf den Markt gebracht. Der Baum 
zeigt einen kräftigen Wuchs und kann im ausgewachsenen Zustand 8 bis 12 Meter hoch und 
4 bis 8 Meter breit werden. Die Krone ist oval, zerklüftet und schön transparent. 

Mitte April treibt Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ mit leuchtend-gelben Blättern aus. Im Juni 
erscheinen die unauffälligen, cremefarbenen Blüten. Die Blätter sind oval, lanzettenförmig 
und gefiedert und verfärben sich im Sommer in ein frisches Gelbgrün. Im Herbst zeigt die 
Gelbe Gleditschie eine wunderschöne, goldgelbe Herbstfärbung. Die langen, schwarzen 
Hülsen, die im Herbst an dem Baum hängen, sind sehr charakteristisch, obwohl es nur 
wenige davon gibt. Die Rinde zeigt ein helles Graubraun und tiefe Rillen, wenn der Baum 
älter wird. 

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ kann Dürre, Luftverschmutzung, Streusalz und kurze 
Überschwemmungen gut vertragen. Die Sorte mit ihren gelben Blättern kann sehr gut in 
Straßen und Alleen angepflanzt werden. Sie wird aber auch häufig für Plätze und Parks 
verwendet. Mit einem sehr gutem Nektar- und Pollenwert ist die Art außerdem eine 
fantastische Trachtpflanze für Bienen.  

Krone: Höhe ca. 8 - 12 m Breite ca. 4 - 8 m / Toxizität: nicht giftig (in der Regel) / 
Winterhärte: 5a (-28,8 bis -26,1 °C)  
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Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ 

 

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ (Amberbaum 'Worplesdon') wurde vom Merrist Wood 
Agricultural College in Worplesdon, England, aus Saatgut selektiert, das aus den Vereinigten 
Staaten stammt. Liquidambar ‘Worplesdon’ wird bis zu fünfzehn Meter hoch und hat eine 
halboffene, pyramidenförmige Krone. 

Die Sorte blüht im Mai mit unauffälligen, einfachen, gelbgrünen Blüten. Die handförmigen, 
schön eingeschnittenen Blätter treiben grün aus und verfärben sich im Herbst in leuchtend 
orange, orangerote und rotviolette Töne. Die Herbstfärbung ist einheitlich – einer der Gründe 
für die Beliebtheit des Baums. Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ trägt im Herbst kleine, 
braungrüne Kapseln, die lange am Baum hängen bleiben. Während der Jugendphase ist der 
Stamm glatt, später entstehen Furchen. 

Der Amberbaum 'Worplesdon' entwickelt eine kompakte Krone mit einem so genannten 
Kurztrieb. Der Baum bevorzugt nährstoffreichen Boden und entwickelt an einem sonnigen 
Standort die schönste Herbstfärbung. Bodendichte wird gut vertragen, ebenso Wind, 
Trockenheit, Hitze, Luftverschmutzung und kurzfristige Überschwemmungen.  

Krone: Höhe ca. 12 - 15 m Breite ca. 8 - 12 m / Toxizität: nicht giftig (in der Regel) / 
Winterhärte: 5b (-26,0 bis -23,4 °C) 
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Parrotia persica ‘Vanessa’ 

 

Parrotia persica ‘Vanessa’ (Eisenholzbaum ‘Vanessa’) fiel 1956 zwischen den Mutterbäumen 

der „Koninklijke Boomkwekerij Alphons van der Bom” (Königliche Baumschule Alphons van 

der Bom) in Oudenbosch, Niederlande, auf. 35 Jahre später stellte sich heraus, dass sich 

der Setzling von 1932 so stark von der Hauptart unterschied, dass er als Parrotia persica 

‘Select’ gezüchtet wurde. Erst 1983 erhielt die Selektion den endgültigen Namen ‘Vanessa’ 

nach einer Schmetterlingsgattung. Charakteristisch für diese Gattung sind die Flügel mit 

deutlich abgezeichneten Spitzen und Rändern in einer anderen Farbe – genau wie die 

Blätter des Parrotia persica ‘Vanessa’. 

Bereits im Februar blüht der Eisenholzbaum ‘Vanessa’ mit kleinen, roten Blüten auf dem 

kahlen Holz. Die charakteristischen, lederartigen und glänzenden Blätter treiben auf 

besondere Weise aus: sie sind grün und haben violett rote Ränder. Im Herbst verfärben sie 

sich in ein fantastisches Orangerot. Die Rinde ist grau-gelb-grün und blättert in einem 

schönen Camouflage-Muster ab. 

Der Eisenholzbaum 'Vanessa' ist ein guter Klimabaum, der die urbanen Bedingungen sehr 

gut verträgt.  

Krone: Höhe ca. 7 - 12 m Breite ca. 4 - 5 m / Toxizität: nicht giftig (in der Regel) / 

Winterhärte: 5a (-28,8 bis -26,1 °C)  
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/21/336

öffentlich
19.01.2021

Oliver Kath

Oliver Kath

Weiteres Vorgehen zur Ortskernentwicklung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

08.02.2021 Umweltausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Im Jahr 2016 und 2017 wurde ein Konzept zur Ortskernentwicklung erarbeitet. Gemeinsam 
mit dem Bau- und Planungsausschuss, einem Beirat zur Ortskernentwicklung und der Ver-
waltung wurde damals der Bericht zur Ortskernentwicklung entwickelt und 2017 im Bau- und 
Planungsausschuss beschlossen. Das Konzept zeigt die beabsichtigte Entwicklung des Orts-
kerns und fokussiert dabei auf die Teilbereiche (Entwicklungsbereiche) Südl. Uetersener Str. 
und Westl. Bahnhofsumfeld. Auf Basis des Konzeptes wurden Entscheidungen über das 
gemeindliche Einvernehmen getroffen und Gespräche mit möglichen Investoren geführt.

Der Umweltausschuss hat in seiner letzten Sitzung am 23.11.2020 die Verwaltung beauf-
tragt, Möglichkeiten zur Umsetzung für die Ortskernentwicklung aufzuzeigen. Dabei solle es 
darum gehen, wie ein mögliches Verfahren unter Einbeziehung möglicher Fördermaßnah-
men sowie der möglichst frühzeitigen Beteiligung der Bürger, Eigentümer und Gewerbetrei-
benden aussehen könnte. Die Verwaltung schlägt vor, bei der weiteren planerische Konzep-
tion auf das bereits fachlich und politisch abgestimmte vorliegende Konzept zur Ortkernent-
wicklung aufzubauen und den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Vorstellungen zu 
den Entwicklungsbereichen „Südlich der Uetersener Str.“ und „Westliches Bahnhofsumfeld“ 
zu legen. Vorgeschlagen wird, mit dem Bereich südl. der Uetersener Str. zu beginnen. Die 
Gestaltung des Bahnhofsumfeldes wird dann in den kommenden Jahren in Verbindung mit 
dem Ausbau der Bahnstrecke (3./4.Gleis) in den Fokus gestellt werden, die Bahnhofsumfeld-
planung wird hier voraussichtlich in enger Abstimmung und mit Unterstützung des Landes 
(Nah-SH) erfolgen. 

In einem ersten Schritt sind von Seiten der Verwaltung Fördermöglichkeiten zu prüfen, wel-
che für den Anstoß einer Entwicklung des Ortskerns (Südl. Uetersener Str.) prädestiniert 
wären. Von Seiten der Städtebauförderung gab es bis vor kurzem das Städtebauförderungs-
programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, welches sich sehr gut für den Tornescher 
Ortskern angeboten hätte. Da hier jedoch keine neuen Städte mehr aufgenommen werden, 
können die folgenden Fördermöglichkeiten - auch auf Empfehlung der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) - in Betracht kommen.
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Förderprogramm „Neue Perspektive Wohnen“

Das Förderprogramm „Neue Perspektive Wohnen“ wurde vom Innenministerium des Landes 
in der Kooperation mit der IB.SH und der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. 
(ARGE) initiiert. 

Gefördert wird der gesamte planerische und rechtliche Aufwand zur Herrichtung eines Bau-
gebietes mit einem Gesamtkonzept für ein gemischtes Quartier mit unterschiedlichen 
Wohnformen. Hierbei kann der entstehende Aufwand gefördert werden, der für die Erstellung 
eines leitbildbasierten umfassenden Bebauungskonzeptes bestimmt ist. Zu den zuwen-
dungsfähigen Ausgaben zählen u.a. die Kosten für die Durchführung von Öffentlichkeitsver-
fahren, für einen städtebaulichen Wettbewerb als auch die des Bauleitplanverfahrens.
 
Förderberechtigt sind Kommunen und deren Partner, die als Maßnahmenträger oder Inves-
toren ein solches Vorhaben umsetzen. Die Förderung ist ein Zuschuss zu den Planungsleis-
tungen in Höhe von bis zu 50.000 € (zu 100 % bzw. als Höchstzuschuss). Als örtliche Vor-
aussetzung für die Förderung sind bspw. innerörtliche Lagen, die zur städtebaulichen Auf-
wertung dezentraler Zentren beitragen oder Baumaßnahmen zur Aufwertung funktionsent-
leerter Flächen notwendig.

Die Einreichungsfristen für 2020 sind jeweils zum 01.04., 01.08., 01.12. Aus gegebenem 
Anlass wurden jegliche Fristen für die Einsendung der Anträge ausgesetzt. Eine zeitnahe 
Entscheidung über die Anträge soll aber weiterhin gewährleistet werden.

Nach einer ersten Aussage der IB-SH würde sich ein eng gefasster Bereich um die Ueterse-
ner Straße für dieses Förderprogramm anbieten. Auch wenn dort Gastronomie, Einzelhan-
del, Arztpraxen und Büros vorhanden sind und diese Nutzungen intensiviert werden sollen, 
handelt es sich um ein gemischtes Quartier mit Wohnen als dominierender Nutzung.
 
Weiterführende Informationen sind unter https://www.neueperspektivewohnen.de/ abzurufen.

Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“

Im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) in Kooperation mit 
dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und der KfW ist das Förderpro-
gramm „Energetische Stadtsanierung“ ins Leben gerufen worden. 

Gefördert werden die Kosten für die Erstellung von energetischen Konzepten und für die 
Leistung von Sanierungsmanagern. Die KfW bezuschusst die Kosten für die Erstellung eines 
integrierten Quartierskonzepts und die Kosten für ein Sanierungsmanagement. Ziel ist eine 
deutliche Steigerung der Energieeffizienz sowie der Kohlendioxid-Minderung im Quartier. 
Hierzu zählen zum Beispiel städtebauliche Sanierungsgebiete und andere Gebiete der Städ-
tebauförderung (Stadtumbaugebiete, Gebiete des Städtebaulichen Denkmalschutzes, Gebie-
te der Sozialen Stadt, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) sowie kleinere Kommunen als auch 
Gebiete außerhalb der Städtebauförderung. Bezuschusst werden die Kosten für die Erstel-
lung eines integrierten (energetischen) Quartierskonzepts. Förderfähig sind die im Rah-
men des Projekts anfallenden Sach- und Personalkosten für fachkundige Dritte. Die Fertig-
stellung des Konzepts sollte in der Regel nach einem Jahr, beginnend ab dem Datum der 
Auftragserteilung, abgeschlossen und durch den Auftraggeber abgenommen sein. Bei den 
Kosten für einen Sanierungsmanager sind die Personal- und Sachkosten für ein Sanie-
rungsmanagement für die Dauer von in der Regel 3 Jahren, maximal für die Dauer von 5 
Jahren, förderfähig.

Förderberechtigt sind Kommunen und kommunale Unternehmen. Die Förderung erfolgt als 
Zuschuss in Höhe von 65 % der förderfähigen Kosten (bzw. 95 % bei finanzschwachen Kom-
munen!) Die Kombination mit weiteren Fördermitteln ist möglich. Die Voraussetzungen für 
eine Antragsstellung ist die Einreichung einer Vorhabenbeschreibung sowie eine Kosten-
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schätzung auf Basis (zweier) unverbindlicher Angebote.

Im Gegensatz zum Förderprogramm „Neue Perspektive Wohnen“ sollte hier die Gebietsku-
lisse weiträumiger gefasst werden und könnte somit die Geschosswohnungsbauten aus den 
50er - 70er Jahre im Bereich Willy-Meyer-Str. / Grevenberg / An der Kirche miteinschließen.

Weiterführende Informationen sind unter https://www.energetische-stadtsanierung.info/ abzu-
rufen.

AktivRegion

Eventuell können weitere Mittel aus den Fördertöpfen der AktivRegion generiert werden. Da 
allerdings sowohl die Förderquote geringer als bei den beschriebenen Programmen ist als 
auch es Unsicherheiten bzgl. die Eignung einer innerörtlichen Entwicklung gibt, wird empfoh-
len dies eher nachrangig zu betrachten. 
 

Für eine detaillierte Verfahrensdarstellung wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen in 
einem nächsten Schritt Kontakt zur AC Planergruppe, die 2017 den Erläuterungsbericht zur 
Ortskernentwicklung erstellt hat, aufzunehmen und für den nächsten Umweltausschuss vor-
zusehen. Hierbei kann es darum gehen die Erkenntnis aus dem Erläuterungsbericht evtl. 
nochmal zusammenfassend darzustellen und wie auf diesen Ergebnissen aufgebaut werden 
kann. Zum anderen gilt es zu klären welche konkreten Verfahrenstechniken und -methoden 
eingesetzt werden können. Ein spezieller Fokus soll hierbei bei der Einbindung der Bür-
ger*innen gelegt werden. Die Möglichkeiten wie eine Bürgerbeteiligung ablaufen kann, sind 
vielfältig. Von der Zukunftswerkstatt, dem WorldCafé oder einem Runden Tisch bis hin zu 
verschiedensten Online-Beteiligungsverfahren. In weiteren Schritten könnten sich hieraus 
konzeptionelle Überlegungen ergeben, die als Grundlage für einen städtebaulichen Wettbe-
werb o.ä. dienen könnten, welcher in das formelle Bauleitplanverfahren führen würde. Die 
AC Planergruppe verfügt diesbezüglich über umfangreiche Referenzen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine

Änderungshistorie:
Datum: Bearbeiter*in: Was wurde geän-

dert:
Warum:
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